
 

 

 

SLM Solutions Group AG 

Lübeck 

Bekanntmachung des Beschlusses  
der im Zeitraum von Freitag, 23. Juli 2021, 0:00 Uhr (MESZ), 

bis Montag, 26. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), abgehaltenen 

Abstimmung ohne Versammlung 

betreffend die 

EUR 15 Mio. 2,00% Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 

ISIN: DE000A3H3HP1 / WKN: A3H3HP 

(die „Wandelanleihe 2021/2026“), 

eingeteilt in 15.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldver-
schreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (die „Schuldverschreibungen 2021/2026“). 

Hinweis: Eine unverbindliche Übersetzung dieser Beschlussbekanntmachung in die englische 
Sprache ist auf der Internetseite der SLM Solutions Group AG (https://www.slm-solutions.com/) unter 
der Rubrik „Investor Relations“ unter dem Abschnitt „Convertible Bonds – Convertible Bond 
2021/2026“ abrufbar. 

Note: A non-binding convenience translation of this resolution announcement into the English 
language is available on SLM Solutions Group AG’s website (https://www.slm-solutions.com/) under 
section “Investor Relations” under the heading “Convertible Bonds – Convertible Bond 2021/2026”. 

Die Inhaber der Schuldverschreibungen 2021/2026 (die „Anleihegläubiger“) haben im Rahmen der 
Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Freitag, 23. Juli 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis 
Montag, 26. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zu dem Beschlussgegenstand der am 8. Juli 2021 im 
Bundesanzeiger bekannt gemachten Aufforderung zur Stimmabgabe den folgenden Beschluss 
gefasst: 



Beschlussfassung über eine Vorverlegung des Zeitpunktes, ab dem Anleihegläubigern eine 
Wandlung von Schuldverschreibungen 2021/2026 möglich ist (Änderung der Anleihe-
bedingungen) 

„§ 1(c) der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2021/2026 wird in der deutschen 
Sprachfassung und der (unverbindlichen) englischen Sprachfassung wie folgt 
geändert: 

In der Definition des Begriffs "Sonderwandlung" wird in Unterpunkt (i) „1. Juli 2022“ 
ersetzt durch „1. September 2021“. Entsprechend wird in der Definition des Begriffs 
"Extraordinary Conversion" in Unterpunkt (i) „1 July 2022“ ersetzt durch 
„1 September 2021“. 

In der Definition des Begriffs "Vierteljährlicher Wandlungstag" wird „25. Juli 2022“ 
ersetzt durch „25. Oktober 2021“. Entsprechend wird in der Definition des Begriffs 
"Quarterly Conversion Date" „25 July 2022“ ersetzt durch „25 October 2021“. 

In der Definition des Begriffs "Wandlungszeitraum" wird in Unterpunkt (v) „1. Juli 
2022“ ersetzt durch „1. September 2021“. Entsprechend wird in der Definition des 
Begriffs "Conversion Period" in Unterpunkt (v) „1 July 2022“ ersetzt durch 
„1 September 2021“.“ 

Lübeck, im Juli 2021 

SLM Solutions Group AG 

– Der Vorstand – 


